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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 25.05.2011 öffentlich Entscheidung 
    

 
 
Beschlussvorschlag 

1. Die Landeshauptstadt Erfurt führt mit Wirkung zum 01.07.2011 einen Gutschein für den 
Besuch von Erfurter Kultureinrichtungen in Höhe von einem Euro ein. Auszureichen ist der 
Gutschein an alle Übernachtungsgäste in Beherbergungsstätten, die im Rahmen einer 
Übernachtung in der Landeshauptstadt nachweislich die Kulturförderabgabe geleistet 
haben. 

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Schritte für die konforme 
Umsetzung des Beschlusses zu unternehmen.  

 
 
 
 

23.05.2011, gez. i. A. Grünschneder   
Datum, Unterschrift 

 

 

Fraktion DIE LINKE. 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  
Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2011 2012 2013 2014 

Verwaltungshaushalt Einnahmen EUR EUR  EUR EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben EUR EUR  EUR EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen EUR EUR  EUR EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben EUR EUR  EUR EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 
Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 
 
Anlagenverzeichnis 
 
 
 
 
 
Sachverhalt  
 
Mit Wirkung vom 01.01.2011 erfolgte die Einführung der Kulturförderabgabe in der 
Landeshauptstadt Erfurt. Sie wird erhoben im Rahmen von Übernachtungskosten für Besucher der 
Stadt.  
Der vorgelegte Antrag zielt auf zweierlei Ergebnisse: Zum einen soll der Besucher gewissermaßen 
einen Ausgleich für seine erstattete Geldleistung erhalten; zum Anderen erfolgt dem Touristen 
gegenüber durch die Rabattgewährung eine direkte finanzielle Anregung, innerhalb des 
Stadtgebietes vor allem kulturellen Einrichtungen einen Besuch abzustatten.    
 
 
 
 


